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§ll
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 25. Juli 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

de M a i z i e r e  
Ministerpräsident

Minister der Justiz 
I. V.: Dr. sc. N i s s e 1 
Staatssekretär * 1 2 3 4 5

Verordnung 
zur Entflechtung des Handels in den Kommunen

vom 25. Juli 1990

Auf der Grundlage des Gesetzes vom 6. Juli 1990 zur Ent
flechtung des Handels in den Kommunen (GBl. I Nr. 41 S. 598) 
und des Gesetzes vom 17. Juni 1990 zur Privatisierung und Re
organisation des volkseigenen Vermögens — Treuhandgesetz — 
(GBl. I Nr. 33 S. 300) wird zur Privatisierung und Verwertung 
volkseigener Geschäfts- und Vermögensanteile der Handels
unternehmen verordnet:

§1
(1) Diese Verordnung gilt für den Verkauf volkseigener Ge

schäfts- und Vermögensanteile der aus dem volkseigenen Ein
zelhandel (HO), einschließlich Gaststätten und Hotels, oder 
den Großhandelsgesellschaften hervorgegangenen Kapitalge
sellschaften und des den Konsumgenossenschaften in Rechts
trägerschaft übertragenen Volkseigentums sowie den Verkauf 
von volkseigenem Grund und Boden für Handelsneubauten 
für die Etappe der Überwindung handelspolitisch unvertret
barer Wettbewerbsverhältnisse. Unvertretbare' Wettbewerbs
verhältnisse bestehen, wenn der Umsatzanteil eines Unter
nehmens auch künftig 25 % am Gesamtumsatz der jeweiligen 
Warenhauptgruppe auf den regionalen Märkten übersteigt.

(2) Diese Verordnung berührt nicht bestehende Miet-, 
Pacht- und Nutzungsverhältnisse über Gewerberäume, soweit 
sie nicht Bestandteil der zu veräußernden volkseigenen Ver
mögensanteile sind.

§2
(1) Der Verkauf von volkseigenen Grundstücken, Gebäuden 

und Baulichkeiten (einschließlich solcher auf fremden Grund
stücken), Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstat
tungen der Kapitalgesellschaften des Handels sowie solcher, 
die sich in Rechtsträgerschaft der Konsumgenossenschaften 
befinden, erfolgt durch die Treuhand-Aktiengesellschaften.

(2) Der Verkauf volkseigener Geschäfts- und Vermögens
anteile gemäß Absatz 1, die in Unternehmen mit Beteiligung 
anderer Unternehmen eingebracht wurden, bedarf der Zu
stimmung des anderen Partners.

(3) Für den Verkauf gemäß Absatz 1 ist den Beschäftigten 
von Kapitalgesellschaften, die aus dem volkseigenen Einzel
handel (HO), einschließlich Gaststätten und Hotels, oder den 
Großhandelsgesellschaften hervorgegangen sind, Vorrang ein
zuräumen, soweit keine gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen 
Vorkaufsrechte bestehen.

(4) Den Konsumgenossenschaften und ihren Verbänden ist 
beim Verkauf des ihnen in Rechtsträgerschaft übertragenen 
oder von ihnen sonst genutzten Volkseigentums ein Vorrang 
einzuräumen, wenn dadurch keine unvertretbaren Wettbe
werbsverhältnisse entsprechend § 1 Abs. 1 entstehen.

(5) Auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften 
können beim Kauf volkseigener Vermögensanteile auch be
stehende Nutzungsverhältnisse übernommen werden.

(6) Beim Verkauf volkseigener Geschäfts- und Vermögens
anteile durch die Treuhand-Aktiengesellschaft sind neben den 
Regelungen zum Anlagevermögen auch Vereinbarungen für 
die anderen Vermögensteile, wie Warenbestände, im Zusam
menwirken mit den Handelsunternehmen zu treffen.

§3
(1) Der Verkauf volkseigener Geschäfts- und Vermögens

anteile erfolgt durch die Treuhand-Aktiengesellschaften über 
Ausschreibungen der Landratsämter bzw. Stadtverwaltungen.

(2) Ausschreibung und Verkauf sind unter Mitwirkung der 
Landesverbände des Handels, der zuständigen Gewerkschaf
ten und der Betriebsräte vorzunehmen.

(3) Das Ausschreibungsverfahren ist durch die Treuhand
anstalt zu regeln.

(4) Ausschreibungen und Verkäufe haben auf der Grund
lage regionaler Konzepte der Kommunen zu erfolgen. In die 
Ausschreibung einzubeziehen sind volkseigener Grund und 
Boden zur Errichtung von Handelsneubauten sowie volks
eigene Gebäude zur Nutzung für Gewerbezwecke ent
sprechend den Rechtsvorschriften.

§4
(1) Zur Vorbereitung des Verkaufs volkseigenen Vermögens 

hat die Berechnung der Marktanteile in der Region ansässiger 
Unternehmen durch die Kommunen auf der Grundlage der 
per 30. Juni 1990 getätigten Warenumsätze der jeweiligen Wa
renhauptgruppe unter Berücksichtigung der Entwicklung im 
2. Halbjahr 1990 zu erfolgen.

(2) Wird in ländlichen Gebieten mit geringer Einwohner
zahl durch eine Kapitalgesellschaft ein Marktanteil von 25 % 
überschritten und ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit nur für 
ein Unternehmen gegeben, kann auch dies nach den Grund
sätzen des Wettbewerbsrechts zulässig sein.

(3) Bei der Entflechtung des Handels durch Verkauf 
volkseigener Vermögensanteile ist durch den Käufer die 
Funktionsfähigkeit der Warenbeschaffung und -Verteilung und 
damit die Versorgungssdcherheit gegenüber der Kommune 
nachzuweisen.

(4) Führt der Vericauf volkseigener Geschäfts- und Ver
mögensanteile zum Übergang eines Objektes auf einen an
deren Inhaber, ist für die Arbeits- und Ausbildungsverhält
nisse sowie Arbeitsbedingungen der § 59 а Arbeitsgesetzbuch 
in der Fassung des Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des 
Arbeitsgesetzbuches vom 22. Juni 1990 (GBl. I Nr. 35 S. 371) 
anzuwenden.

(5) Müssen durch die Veräußerung von Geschäfts- und Ver
mögensanteilen im verbleibenden Unternehmen nach Aus
nutzung aller gesetzlichen Möglichkeiten Arbeitsplätze abge
baut werden, sind die sozialen Ausgleichsmaßnahmen aus dem 
Verkaufserlös zu finanzieren.

(6) Bestehende Kommissionshandelsverträge können durch 
die bisherigen Handelsunternehmen oder durch ihren Rechts
nachfolger weitergeführt werden. Ihre Beendigung regelt sich 
nach den geltenden Rechtsvorschriften.

(7) Die Weiterführung der von den bisherigen Handelsun
ternehmen wahrgenommenen Aufgäben des Gemeinwohls, 
wie Schüler- und Kinderspeisung, bedarf einvernehmlicher 
Lösungen zwischen den Handelsunternehmen, dem Käufer 
volkseigener Vermögensanteile und der Kommune.

§5
(1) Die Bildung des dem Angebot volkseigener Vermögens

werte zu Grunde zu legenden Betriebswertes hat auf der 
Grundlage des Substanzwertes zu erfolgen. Bei dessen Bil
dung sind die geltenden Vorschriften zur Bewertung des An
lage- und Umlaufvermögens zu beachten.

(2) Zum Zeitpunkt des Verkaufs ist eine körperliche Inven
tur der Vermögenswerte durchzuführen.

(3) Bei Verkauf von volkseigenem Vermögen, das bisher 
von Konsumgenossenschaften genutzt wurde, sind darüber


